
 

 

TEAMPARTNER-ANTRAG  

zwischen                                    und 

Provital GmbH      Name, Vorname:         

(Nachstehend Provital genannt)      (Nachstehend Teampartner bzw. TP genannt) 

Bergstraße 15      Adresse:         
D-82024 Taufkirchen 
Telefax DE: +49 89 461 488-28    PLZ, Ort:         
Telefax AT: +43 1 226 01 04 

  Tel.:         Fax:            

Vertragsbeginn:      Mobil:          E-Mail:        

       Nationalität:       geb. am:     

 
1. Der TP vertreibt Produkte der Provital GmbH im Namen und auf 

Rechnung von Provital als Handelsvertreter gegen Provision. Der 

TP ist zur Vermittlung von Aufträgen für Provital in seinem Namen, 

nicht jedoch zum Abschluss von Geschäften im Namen von Provital 

befugt. 

2. Der TP wird Aufträge nur auf den Provital-Auftragsformularen 

notieren, die er von Provital kostenlos erhält. Den Aufträgen liegen 

die auf den Auftragsformularen abgedruckten Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen zugrunde. Abweichende Vereinbarungen wer-

den von Provital nicht anerkannt. Provital ist nicht verpflichtet, die 

Aufträge anzunehmen. Der TP ist nicht berechtigt, Aufträge zurück-

zuhalten, an Dritte weiterzugeben oder zu vernichten. Der Verkauf 

von Provital-Produkten in eigenem Namen und auf eigene Rech-

nung ist zulässig, allerdings dürfen die Produkte nur direkt an den 

Endkunden in haushaltsüblichen Mengen und nicht über das Inter-

net (Ausnahme Provital Teampartnershop) verkauft werden.  

3. Der TP ist berechtigt, eine Vertriebsstruktur aufzubauen  und 

neue TP als Sponsor anzuwerben. In diesem Fall ist er für die Aus-

bildung, laufende Betreuung und Motivierung der neuen TP verant-

wortlich.  

4. Der TP beachtet alle von Provital festgelegten und veröffentlich-

ten Richtlinien, insbesondere die Richtlinien und Regeln, die im 

Provital-Beraterhandbuch (Kapitel 10) niedergelegt sind. Das Bera-

terhandbuch ist im Internet unter der Rubrik „Fachberaterbereich“ 

einzusehen. Der TP bestätigt, die Regelungen eingesehen zu haben. 

Der TP wird seine Kunden auf Basis der von Provital zur Verfügung 

gestellten Unterlagen beraten und keine anderen Argumente gebrau-

chen und sich auch nicht über Konkurrenzprodukte äußern.  

5. Der TP ist selbstständig und verpflichtet sich, den rechtlichen und 

steuerlichen Belangen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit in an-

gemessener Weise Rechnung zu tragen.  

6. Im Verlauf seiner Geschäftstätigkeit schützt der TP die Interessen 

von Provital. Dies schließt insbesondere die gleichzeitige Tätigkeit 

für andere Direktvertriebsunternehmen mit ähnlichen Produkten im 

Sortiment aus. Eine Tätigkeit in anderen Bereichen ist uneinge-

schränkt zulässig. 

7. Der TP wird die ihm im Rahmen seiner Tätigkeit zur Kenntnis 

gelangten internen und vertraulichen Angelegenheiten von Provital 

vertraulich behandeln und macht von diesen weder direkt noch in-

direkt Gebrauch. Diese Regelung behält auch nach Beendigung des 

Vertrages ihre Gültigkeit.  

8. Der TP erwirbt einen Anspruch auf Provision für jeden während 

der Vertragszeit von ihm ordnungsgemäß vermittelten, von Provital 

anerkannten und vom Kunden bezahlten Auftrag. Die Höhe der Pro-

vision richtet sich nach dem jeweils gültigen Vergütungsplan von 

Provital, der auf der Internetseite von Provital in der Rubrik „Fach-

beraterbereich“ eingesehen werden kann. Provital behält sich vor, 

den Vergütungsplan den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Der 

TP erhält monatliche Provisionsabrechnungen, die spätestens am 

15. Arbeitstag des Folgemonats versandt und bezahlt werden. Über 

die genannte Provision hinaus kann der TP den Ersatz der ihm im 

regelmäßigen Geschäftsbetrieb entstandenen Aufwendungen nicht 

verlangen. 

9. Die Provision wird grundsätzlich ohne Umsatzsteuer ausbezahlt, 

außer der TP bestätigt schriftlich, dass er zur Verrechnung von Um-

satzsteuer verpflichtet ist. In diesem Fall erfolgt die Auszahlung zu-

züglich Umsatzsteuer. Eine eventuelle Verpflichtung der Zahlung 

der Umsatzsteuer durch den TP bleibt davon unberührt. 

10. Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der 

TP ist berechtigt, diese Vereinbarung mit einer Frist von einem Mo-

nat zum Monatsende schriftlich zu kündigen. Falls der TP gegen 

Regelungen dieser Vereinbarung verstößt, insbesondere gegen die 

Regeln der Ziffern 6 und 7 dieser Vereinbarung oder sich geschäfts-

schädigend verhält, ist Provital berechtigt, den Vertrag fristlos zu 

kündigen. Wird innerhalb von zwölf aufeinander folgenden Mona-

ten vom TP kein Eigenumsatz erzielt, erlöschen diese Vereinbarung 

und der TP-Status. Der Provisionsanspruch des TP endet mit Ablauf 

des Monats, in dem die Fachberatervereinbarung aufgelöst wird 

oder erlischt.  

11. Sollte der Vertragspartner von Provital eine juristische Person 

sein, so erlischt die Fachberatervereinbarung mit Ablauf jenes Mo-

nats, in dem sich die Eigentumsverhältnisse zu mehr als 25 % än-

dern. 

12. Der Antrag auf Fachberatervereinbarung bedarf der Annahme 

durch Provital. Eine Annahmeerklärung stellt es insbesondere dar, 

wenn Provital dem TP die Fachberaternummer schriftlich mitteilt. 

13. Die Registrierung zum TP ist kostenfrei. Zum Start als neuer 

Teampartner ist ein (gefördertes) Einstiegspaket erforderlich. 

Mündliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht. 

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform; dies gilt 

auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.  

14. Gerichtsstand ist München. Sämtliche Geschäftsbeziehungen 

zwischen den Parteien unterliegen ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. 

15. Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung be-

rührt die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen und dieser 

Vereinbarung nicht.  

16. Der TP ist einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten 

zum Zwecke der Durchführung dieser Fachberatervereinbarung 

verarbeitet, benützt, überlassen und im Rahmen des Datenschutz-

gesetzes übermittelt werden. Infos: http://datenschutz.provital.com 

17. Datenschutz: Durch die Zusammenarbeit hat der TP Zugang zu 

personenbezogenen Daten von Kunden und anderen Teampart-

nern. Der TP verpflichtet sich, das Datengeheimnis nach § 5 Bun-

desdatenschutzgesetz zu beachten und bei der Benutzung der Da-

ten die Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu be-

achten.  

 

 

Sponsor (TP-Nr.):                              Datum:                       Unterschrift TP:                      


